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Musterbrief zur Abwehr einer unberechtigten Forderung für eine Internet-Dienstleistung
Variante (1): für volljährige Verbraucher
Bitte die markierten Felder entsprechend ergänzen!
Absender
Adresse
[ggf. Einschreiben mit Rückschein]
Adresse (Anbieter oder Anwaltskanzlei)
Straße, Hausnummer
entsprechend dem Forderungsschreiben
Ihre unberechtigte Forderung – Ihr Schreiben vom [Datum einfügen] – 

Kundennummer: …
[Ort, Datum]
Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit Schreiben vom [Datum einfügen] machen Sie mir gegenüber einen Betrag in Höhe von ………… Euro für die angebliche Inanspruchnahme einer Internet-Serviceleistung geltend.

Diesbezüglich teile ich Ihnen mit, dass ich die geltend gemachte Forderung sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach vollumfänglich bestreite. Es fehlt an einem entsprechenden Rechts​grund, da ich mit Ihnen keinen rechtswirksamen Vertrag, der eine Kostenpflicht auslösen würde, abgeschlossen habe. Sie trifft insoweit die Beweispflicht, dass es zu einem Vertragsschluss ge​kommen ist. Insbesondere haben Sie den Nachweis zu führen, dass ich gemäß den gesetz​li​chen Vorgaben und Bestimmungen zum Fernabsatz belehrt und informiert wurde.
Vorsorglich und lediglich hilfsweise widerrufe ich den vermeintlichen Vertrag nach den Vor​schriften über Fernabsatzverträge. Ebenso hilfsweise erkläre ich hiermit die Anfechtung wegen arglistiger Täuschung. Höchst vorsorglich erkläre ich auch die Anfechtung wegen eines Inhalts-Irrtums und hilfsweise kündige ich fristlos.

Ihrer Zahlungsaufforderung werde ich nach alledem nicht nachkommen und gehe davon aus, dass sich die Angelegenheit hiermit erledigt hat. Bitte löschen Sie unverzüglich meine bei Ihnen gespeicherten Daten.

Von Drohungen mit einer unberechtigten Strafanzeige oder einer unzulässigen Eintragung dieser ausdrücklich bestrittenen Forderung bei der Schufa sollten Sie Abstand nehmen, da ich mir ansonsten rechtliche Schritte gegen Sie vorbehalte.

Mit freundlichen Grüßen

Name / Unterschrift des Verbrauchers/der Verbraucherin
Hinweis:

Die Verwendung dieses Musterschreibens ersetzt keine Beratung im Einzelfall. Lassen Sie sich im Zweifel rechtlich beraten. Sollte Ihnen Post vom Gericht zugestellt werden (z.B. ein gerichtlicher Mahnbescheid im gelben Briefumschlag, bei dem eine Widerspruchsfrist von zwei Wochen zu beachten ist) müssen Sie bei unberechtigten Forderungen in jedem Fall innerhalb dieser Frist Widerspruch einlegen! Weitere Informationen zu Kostenfallen im Internet finden sie hier.
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